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Flurbereinigungsgericht Kassel, Urteil vom 25.06.1980 - F 163/77

Leitsatze

Das Flurbereinigungsgericht hat seiner Entscheidung Uber die Rechtmafigkeit eines

1 . Flurbereinigungsbeschlusses die nach § 37 Abs. 1 FlurbG méglichen MaBnhahmen
zugrundezulegen und ist nicht gehalten, nur die MaBnahmen zu bertcksichtigen, deren
Durchfihrung die Flurbereinigungsbehdrde beabsichtigt.

2 Eine etwaige vor Anordnung der Flurbereinigung abgegebene einschrankende
. Absichtserklarung der Flurbereinigungsbehérde oder der oberen Flurbereinigungsbehdérde
ist rechtlich ohne Bedeutung.

Welche nach § 37 Abs. 1 FlurbG mégliche Malnahme die Flurbereinigungsbehdrde im

3 . Einzelfall nach Prifung aller Umstande endglltig zu ergreifen hat, kann sie nicht durch
einseitige, vor den durch § 38 und § 41 FlurbG geregelten Verfahrensabschnitten
abgegebene Erklarungen verbindlich festlegen.

4 Im Rahmen der Aufklarung nach § 5 Abs. 1 FlurbG besteht keine Verpflichtung, konkrete
. Vorstellungen Uber die kinftige Gestaltung der Feldmark zu entwickeln.

Aus den Grunden

Die Voraussetzungen des § 1 FlurbG sind hier erflillt. Unzweifelhaft sind die im Verfahrensgebiet gelegenen
Grundstucke Iandlicher Grundbesitz im Sinne dieser Vorschrift. Die in der angeordneten Flurbereinigung
nach § 37 Absatz 1 FlurbG mdéglichen MaBnahmen und damit der angefochtene Flurbereinigungsbeschluf’
vermogen auch die Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft und
daneben die Férderung der allgemeinen Landeskultur zu bewirken. Aus diesem Grunde kommt es keinesfalls
auf etwaige von der Klagerin behauptete einschrankende Absichtserklarungen der Flurbereinigungsbehdérde
oder der oberen Flurbereinigungsbehoérde an, wonach Grundstickszusammenlegungen jeweils nur auf
Wunsch der einzelnen Teilnehmer beabsichtigt seien. Es kann vielmehr dahinstehen, ob solche Erklarungen
Uberhaupt abgegeben worden sind. Hat die obere Flurbereinigungsbehdrde das Flurbereinigungsverfahren
eingeleitet, dann ist die Flurbereinigungsbehérde zur Durchfiihrung der ihr vom Flurbereinigungsgesetz
auferlegten GestaltungsmaBnahmen zunachst in dem Male verpflichtet, als dies zur Erreichung des in § 1
FlurbG genannten Zieles erforderlich ist. Welche Mallnahmen sie im Einzelfall dann nach Prtfung aller
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Umstande endglltig zu ergreifen hat, kann sie nicht durch einseitige, vor den durch & 38, § 41 FlurbG
geregelten Verfahrensabschnitten abgegebene Erklarungen verbindlich festlegen.

Der erkennende Senat hat deshalb ungeachtet der behaupteten einschrankenden Absichtserklarungen der
Flurbereinigungsbehdérde auch zu prifen, ob sich eine Grundstlickszusammenlegung im vorliegenden
Flurbereinigungsverfahren als notwendig erweist, um den in § 1 FlurbG genannten Verfahrenszweck zu
erreichen.

Ausgabe: 10.05.2026 Seite 2 von 2



	RzF - 22 - zu § 4 FlurbG
	Leitsätze
	Aus den Gründen


